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Frankieren Post – Versand der neuen Versicherungsausweise 
 
Gemäss Projekt NNSS werden ab 1. Juli 2008 die neuen Versicherungsausweise durch die Aus-
gleichskassen gedruckt und versandt. Die ZAS erstellt ab diesem Zeitpunkt keine alten AHV-Ausweise 
mehr. 
 
Im Verlauf der nachfolgenden Monate werden die neuen Versicherungsausweise in grossen Mengen 
u.a. den Rentenbezügern, Selbständigerwerbenden, Nichterwerbstätigen sowie via Arbeitgeber den 
Arbeitnehmenden versandt. 
Weitere Details und Informationen hierzu können dem Dokument „Auslieferungskonzept für den Ver-
sicherungsausweis und den Versicherungsnachweis“ im Intranet AHV/IV (Rubrik Projekt NNSS) ent-
nommen werden. 
 

 Die Übernahme der Posttaxen richtet sich nach den Bestimmungen im Kreisschreiben KSPF. 
 

 Wir machen hiermit darauf aufmerksam, dass der Versand der Ausweise anlässlich von Grossver-
sänden ausschliesslich als B-Post Massensendungen aufgegeben werden müssen und verwei-
sen auf den unten stehenden Auszug aus dem Merkblatt der Post. 

 

 
Merkblatt für Postaufgaben ab 500 Sendungen (Massensendung) 
 
Beschreibung: 
Die Sendungen sind am Postschalter oder mittels Abholung mit einem Aufgabeverzeichnis aufzugeben. Das Aufgabeverzeichnis ist 
mit folgenden Absenderangaben zu versehen: AHV/IV/EO, Zentrale Ausgleichskasse, 18, Av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 2. Die anzuge-
bende Rechnungsreferenznummer lautet 500522921. Als Aufgeber ist die Adresse der jeweiligen Ausgleichskasse anzugeben. 
Unter der Kundenreferenz kann ein individueller Vermerk angebracht werden. 
 
Definition Massensendung: 
Ab 500 Sendungen ist es möglich diese als B-Post-Massensendung aufzugeben (PP-Frankiervermerk auf dem Umschlag oder im 
Adressfenster, allenfalls Stempelung durch die Post gegen Abgeltung) . Die Sendungen werden spätestens am sechsten Arbeitstag 
nach der Aufgabe zugestellt (ausgenommen Samstag). Grundpreis pro Sendung CHF 0.53 (Standardsendung bis Format B5, 20mm 
Dicke, <100g), plus CHF 0.005 pro 10g Sendungsgewicht.  
 
Aufgabeverzeichnis: 
Dieses kann über die Applikation „AVZ-Online“ erstellt werden: https://www.post.ch/ioa2005/Main?cmd=Home&langId=1
 

https://www.post.ch/ioa2005/Main?cmd=Home&langId=1

